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 Veröffentlicht am 21.09.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1 Z6;

EStG 1972 §20 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Verfügt der Steuerp6ichtige in der Nähe seines Mietwohnhauses über eine selbstbenutzte Wohnung, so führt der

Umstand, daß er in den Sommermonaten einen Aufenthalt außerhalb der Stadt vorzieht, nicht zur Anerkennung

zusätzlicher Fahrtkosten zwecks Kontrolle des Mietwohnhauses.
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